
 

Heinrich N. Clausen GmbH & Co. KG 
 

Mühlenstr. 11 
24986 Satrup 
 
Tel.: +49 (0)4633 1053 
Fax.: +49 (0)4633 8740 

 
E-Mail: ews@heinrich-n-clausen.de 
Internet: www.heinrich-n-clausen.de 

Bankverbindung: 
Nord-Ostsee Sparkasse 
Konto Nr. 18 604 31 54 
BLZ: 217 500 00 
 
IBAN: DE68 2175 0000 0186 0431 54 
BIC: NOLADE21NOS 
 
Finanzamt Schleswig 
Steuer-Nr. 29 280 26 959 
Ust-ID-Nr.:  DE 813081874 

Kommanditgesellschaft ∙ Sitz Satrup 
Registergericht Schleswig ∙ HR A 1044 SL 

Persönlcih haftende Gesellschafterin: 
Clausen Verwaltungsgesellschaft mbH ∙ Sitz Satrup 
Registergericht Schleswig∙ HR B 921 SL 

Geschäftführer: Dr. rer. pol. Heinrich Clausen, Dipl.-
Betriebswirt BA Thomas F. Clausen 
 
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen.  
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HEINRICH N. CLAUSEN GmbH & Co.KG ∙ Mühlenstr. 11 ∙ 24986 Satrup 

      
      
      
 
      
        Th.F.CL./R.-B. 

              

Angebot Messstellenrahmenvertrag bzw. Messrahmenvertrag 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie möchten als Messstellenbetreiber bzw. Messdienstleister in unserem Netzgebiet tätig werden. 

Voraussetzung für das Tätigwerden als dritter Messstellenbetreiber und/oder Messdienstleister ist 

gemäß § 21 Abs. 2 Satz 4 EnWG i.Vm. und § 2 Abs. 1 MessZV der vorherige Abschluss eines 

Vertrages zwischen dem Netzbetreiber und dem Dritten. Mit Inkrafttreten des Beschlusses der 

Bundesnetzagentur zur Festlegung und zur Standardisierung von Verträgen und Geschäftspro-

zessen im Bereich des Messwesens (BK6-09-034; BK7-09-001) am 09.09.2010 sind hierfür die 

von der Bundesnetzagentur vorgegebenen Standardrahmenverträge (Messstellenrahmenvertrag 

bzw. Messrahmenvertrag) vorgegeben. 

Vor diesem Hintergrund bieten wir Ihnen hiermit den Abschluss des von der Bundesnetzagentur 

vorgegebenen Messstellenrahmenvertrages und des Messrahmenvertrages an. Da die Vertrags-

texte bundesweit einheitlich für alle Marktbeteiligten vorgegeben und veröffentlicht sind, sehen wir 

von einer einzelnen Vertragsausfertigung ab. Uns genügt zum Vertragsschluss die Gegenzeich-

nung dieses Schreibens durch Sie und eine Rücksendung an uns. Damit gilt der durch die Bun- 
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desnetzagentur vorgegebene Messstellenrahmenvertrag als zwischen uns vereinbart, um es 

Ihnen zu ermöglichen, in unserem Netzgebiet den Messstellenbetrieb und die Messdienstleistung 

durchzuführen (in diesen Fällen ist der Messrahmenvertrag als Anlage in dem Messstellenrah-

menvertrag einbezogen).  

Inhalte des Messstellenrahmenvertrages sind gemäß § 21b Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 EnWG jeweils 

auch unsere technischen Mindestanforderungen und die Mindestanforderungen an die Messein-

richtung in Bezug auf Datenumfang und Datenqualität. Unsere Mindestanforderungen entspre-

chen den Standards für Messwesen Strom (VDE-Anwendungsregel "VDE-AR-N 4400:2011-09 

Messwesen Strom") in der jeweils aktuellen Fassung. Wir weisen darauf hin, dass die Einhaltung 

dieser Mindestanforderungen gemäß § 21b Abs. 2 Satz 2, iVm. Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 EnWG Vo-

raussetzung für den Zugang zum Messstellenbetrieb ist.  

Die Vertragsverhältnisse treten jeweils mit dem Zugang Ihrer Vertragsbestätigung bei uns in 

Kraft.  

Unser aktuelles Kontaktdatenblatt erhalten Sie anliegend. 

Für Ihre Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
    E-Werk Satrup 
Heinrich N. Clausen 

     GmbH & Co.KG 

 

 

Wir bestätigen den Vertragsabschluss. 

Unsere Marktpartneridentifikationsnummer(n) lautet/lauten:  

 Messstellenbetreiber:       ________________________________ 

 Messdienstleister:       _________________________________ 

 

________________________________________________ 

Datum, Unterschrift    Stempel 


